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Die Antwort liegt nah: Als größte Innungskrankenkasse 
Deutschlands sichern wir besonders Handwerker optimal ab.

Weitere Informationen unter unserer kostenlosen 
IKK-Servicehotline: 0800 455 1111. Oder auf www.ikk-classic.de

Gibt es eine Krankenkasse, die ihr Handwerk 
genauso gut versteht wie ich meins?

Auch 2013: Kein Zusatzbeitrag

F
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Das neue Jahr ist da – Keine Panik
vor einem Konjunkturabschwung

Liebe Handwerkskolleginnen und Kol-
legen,

zunächst möchte ich die Chance nut-
zen, Ihnen und Ihren Familien auch auf 
diesem Wege für das neue Jahr 2012 alles 
Gute zu wünschen, vor allem die so wich-
tige Gesundheit, den wirtschaftlichen Er-
folg und natürlich Ihre persönliche Zu-
friedenheit.

Das Jahr ist jung, dennoch müssen wir 
wieder neue und wichtige Entscheidun-
gen treffen, damit sich unsere Betriebe im-
mer weiterentwickeln können. Jüngst ge-
wählt wurde auch das Unwort des Jahres 
2011 – „Döner-Morde!“. Es ist erfreulich, 
dass dieser scheußliche Begriff diesen „Ti-
tel“ erlangt hat, da sich zeigt, dass in unse-
rer Gesellschaft noch ein Anstandsgefühl 
vorherrscht, welches es verbietet, den Tod 
durch Morde an ausländischen Mitbür-
gern mit Migrationshintergrund schlicht 
als „Döner-Mord“ zu bezeichnen, denn 
nicht der Döner wurde getötet, sondern 
Menschen. 

Gleiches Anstands- bzw. Verantwor-
tungsgefühl besteht auch im Handwerk. 
Gemeint ist der respektvolle Umgang 
mit den Mitarbeitern, die natürlich ei-
nen großen Anteil an unserem wirtschaft-
lichen Erfolg haben. Einen Arbeitsplatz 
im Handwerk bekommt jeder, der in der 
Sache verständnisvoll, mit Einsatz und 
fachgerecht arbeitet. Dabei spielen Alter, 
Geschlecht, Herkunft, Religion oder ähn-

liches keine Rolle. Entscheidend ist ein 
gutes, verständiges sowie ergebnisorien-
tiertes Zusammenarbeiten. Damit besteht 
dann letztlich auch ein Zusammengehö-
rigkeitsgefühl, welches man in der Enge 
zumeist nur im Handwerk fi ndet. Aus 
dieser soliden Basis schöpft das Handwerk 
auch seine Stabilität. 

Diese Stabilität sowie gegebenenfalls 
auch ein langer Atem sind in Zukunft 
(vielleicht) wieder nötig, sollte es mit der 
deutschen bzw. europäischen Wirtschaft 
erneut bergab gehen. Derzeit sind sämt-
liche Tageszeitungen wieder voll von Mel-
dungen, dass die Konjunkturaussichten in 
Deutschland schlecht seien und die Euro-
krise der europäischen Mitgliedsstaaten 
tiefgehende Kreise ziehe. Auf der ande-
ren Seite erklärt der Bundeswirtschafts-
minister Philipp Rösler, dass die deutsche 
Wirtschaft trotz der weltweisen Risiken 
weiter auf Wachstumskurs sei. Im Jahres-
wirtschaftsbericht spricht er von einer Ab-
schwächung des Wachstums auf 0,7 Pro-
zent für das Jahr 2012. Zudem geht die 

Regierung von einer lediglich vorrüberge-
henden „Wachstumsdelle“ aus. 

Es bleibt also abzuwarten, was in Zu-
kunft tatsächlich auf uns zukommt bzw. 
eintritt. Für das Handwerk wird in Ab-
weichung des Gesamtwachstums ein Kon-
junkturanstieg von ca. 1,5 Prozent prog-
nostiziert. Festzustellen ist jedenfalls, dass 
die Bürger versuchen, in stabile Werte, 
wie zum Beispiel Eigentum zu investie-
ren. Zudem haben viele Handwerkskolle-
gen noch die Auftragsbücher voll, so dass 
die Aussichten derzeit doch gar nicht so 
schlecht sind. Erforderlich ist jedoch, dass 
man mit Augenmaß und Weitsicht in die 
Zukunft geht, damit man sich den äuße-
ren Rahmenbedingungen schnellstmög-
lich bedarfsgerecht anpassen kann. Aber 
dies ist nichts neues, genau so sieht nach-
haltiges Wirtschaften aus. 

Genaueres über die Konjunktur in unse-
rem Innungsgebiet des Rheinisch – Bergi-
schen und des Oberbergischen Kreises so-
wie der Stadt Leverkusen werden wir nach 
Auswertung der anstehenden Konjunktu-
rumfrage erfahren. Meine Bitte lautet dies-
bezüglich jetzt schon einmal – bitte betei-
ligen Sie sich rege und nehmen Sie sich die 
fünf Minuten Zeit. Wir alle profi tieren da-
von, wenn wir wissen, wie die konjunktu-
relle Stimmung bei uns vor Ort ist.  

In diesem Sinne, gehen wir die neuen 
Aufgabestellungen an und fi nden für jede 
Situation eine passende Lösung!
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Bert Emundts
Kreishandwerksmeister
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weiter nächste Seite »»»

Verantwortung und Herausforderung 
in Handwerk und Kommunalpolitik

Der neue Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises, Dr. Hermann-Josef Tebroke,
bezog Stellung im Hause der Kreishandwerkerschaft

Kreishandwerksmeister Bert Emundts 
zeigte die Erfüllung der gesellschaft-
lichen und ökologischen Verantwor-
tung durch das Handwerk auf

Am 10. Januar 2012 lud die Kreis-
handwerkerschaft Bergisches 
Land zum Jahresempfang in ihr 

Haus nach Bergisch Gladbach-Schildgen 
ein. Dieser Einladung folgten rund 100 
Gäste, die ein festlich dekoriertes Ambi-
ente vorfanden. Unter den Gästen befand 
sich auch der frisch gewählte Landrat des 
Rheinisch-Bergischen Kreises, Dr. Her-
mann-Josef Tebroke, der Rolf Menzel als 
Landrat nachgefolgt ist. 

Nach dem Empfang aller Gäste durch 
Kreishandwerksmeister Bert Emundts 
und dem stellvertretenden Hauptge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft 
Marcus Otto, startete Bert Emundts mit 
seiner Ansprache über die gesellschaftli-
che und ökologische Verantwortung des 
Handwerks in den Abend. Er zeigte ein-
drucksvoll auf, dass das Handwerk als 
wirtschaftliches Schwergewicht mit einem 
Umsatz von 5 Mrd. Euro allein in unserer 
Region ein Partner zum Anfassen ist. Er 
sprach die vielen Betriebsinhaber an, die 
sich um jeden einzelnen Mitarbeiter und 
Auszubildenden kümmern. Es besteht ein 
woanders kaum gekanntes Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Im Handwerk kann der 
Mitarbeiter auch schon mal zu seinem 
Chef mit privaten Problemen kommen 
und ihm wird geholfen. 

Durch die Offenheit im Handwerk be-
stehen auch keine Berührungsängste im 
Zusammenhang mit Migration. Im Ge-
genteil – durch Migration werden auch die 
verschiedensten Kunden entsprechend an-
gesprochen und so wird aktiv das Verfesti-
gen einer Parallelgesellschaft verhindert. 

Weitere Aspekte, die angesprochen 
wurden, waren das Dauerthema Ausbil-
dung und ressourcenschonender Umgang 
mit Werkstoffen. 

Viele Betriebsinhaber nehmen das The-
ma Fachkräftemangel selbst in die Hand 
und bilden über Bedarf aus. Gleichzeitig 
wird den Jugendlichen ein Ausbildungs-
beruf angeboten, so dass eine gesellschaft-
liche Integration der jungen Menschen 
frühzeitig möglich wird.

Bezüglich des Schutzes unserer Umwelt 
mahnte Bert Emundts zu anforderungsab-
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hängigem Umgang mit den vorhandenen 
Ressourcen und unterstrich dies mit dem 
Beispiel eines Baumes, der für die Erstel-
lung eines Objekts notwendig ist und so-
bald dieser abgeholzt wurde, zehn Jahre 
vergehen müssen, bevor wieder auf einen 
Baum dieser Art zurückgegriffen werden 
kann.

Insgesamt zeigte Bert Emundts auf, 
in wie vielen Bereichen Handwerk sozia-
le und ökologische Verantwortung über-
nimmt. 

Verantwortung und der Mensch bil-
deten auch den Kern der Ansprache des 
neuen Landrats des Rheinisch – Bergi-
schen Kreises, Herrn Dr. Hermann – Jo-
sef Tebroke. Er stellte die Wichtigkeit der 
einzelnen Person in den Focus und dass es 
letztlich nur um diese konkrete Person ge-
hen kann. Mutig und klar sprach Dr. Her-
mann-Josef Tebroke von der „Arroganz“ 
der Öffentlichen Hand, die sich heraus-
nimmt, Regelungen zu treffen, um den 

Einzelnen dadurch einzuschränken. Rege-
lungen sollten daher entsprechend des Be-
darfs getroffen werden. Weiterhin sprach 
er jedem Bürger einen Anspruch auf eine 
angemessene und freundliche Bearbeitung 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Verwaltung zu. Denn letztlich ste-
he wieder der einzelne Mensch im Mittel-
punkt des Ganzen. 

Nach Beendigung seiner Ansprache be-
kam er vom Kreishandwerksmeister Bert 
Emundts noch ein kleines „Antritts“- Prä-
sent überreicht. Im Anschluss an den „of-
fi ziellen Teil“ eröffnete der stellvertretende 
Hauptgeschäftsführer Marcus Otto mit 
erfrischenden und herzlichen Worten das 
fein und reichlich ausgestattete Buffet, an 
dem sich sämtliche Gäste gerne vergnüg-
ten. Darüber hinaus konnten die Gäste 
die Gelegenheit nutzen, Kontakte zu pfl e-
gen und entstehen zu lassen. 

Insgesamt war es ein gelungener Start 
ins neue Jahr 2012. �
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 Elektro-Handwerk
» Schütze & Braß Elektrotechnik

Inh. Norbert Schütze
www.schuetze-brass.de

Bau- und Ausbau-Handwerk
» A. Otto & Sohn GmbH & Co. KG

www.ottobau.de

Online
wwwererererkkkkkkkkk
M@rktplatzM@rktplatz

HandwerksforumRecht + Ausbildung
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Kündigung wegen privater Nutzung 
des Diensthandys im Urlaub

Wer mit seinem Diensthandy im 
Urlaub ausgiebig privat telefoniert, 
muss selbst bei langjähriger Anstel-
lung mit fristloser Kündigung rechnen. 
Das geht aus einem Urteil des hessi-
schen Landesarbeitsgerichts in Frank-
furt hervor (Urteil vom 25.07.2011, Az.: 
17 Sa 153/11).

Der Mann war mehr als 25 Jahre 
bei dem Arbeitgeber tätig. Um 
für Kollegen und Vorgesetzte im 

Dienst jederzeit erreichbar zu sein, hatte 
man ihm das Mobiltelefon zur Verfügung 
gestellt. Nach einem Urlaub erhielt die 
Firma von dem Netzanbieter eine Rech-
nung über Auslandsgespräche von mehr 
als 500 Euro. Zur Rede gestellt, sagte der 

Mitarbeiter, versehentlich die dienstliche 
statt die private Pin-Nummer eingege-
ben zu haben. Vom Gericht musste er sich 
aber vorhalten lassen, dies offenbar in 113 
Einzelfällen verwechselt zu haben, was 
nicht sehr wahrscheinlich sei.

Eine ausgiebige Privatnutzung eines 
Diensthandys auf Kosten der Firma sei für 
den Arbeitgeber stets ein Grund zur frist-
losen Kündigung, auch ohne Abmahnung, 
befand das Gericht. So hätte dem Arbeit-
nehmer auch ohne entsprechenden Hin-
weis klar sein müssen, dass die Firma Pri-
vatgespräche nicht in einem Umfang von 
mehreren hundert Euro akzeptieren werde. 
Auch könne er sich dabei nicht auf seine 
25-jährige Betriebszugehörigkeit berufen.

Hinweis: Dieses Urteil stellt noch ein-
mal die Problematik einer fristlosen Kün-
digung dar. Die Vorinstanz hatte noch 
gefordert, dass der Arbeitgeber erst ab-
mahnt, bevor er nach so einer langen Be-
triebszugehörigkeit kündigen kann. Daher 
muss jeder Einzelfall vor dem Ausspruch 
der Kündigung genau gewürdigt wer-
den. Nicht nur der tatsächliche Verstoß 
ist wichtig, sondern auch die Betriebszu-
gehörigkeit, das bisherige Verhalten, die 
Wiederholungsgefahr, die Höhe des Scha-
dens, die Außenwirkung und viele ande-
re Gesichtspunkte müssen gegeneinander 
abgewogen werden. Daher sollten Sie auf 
jeden Fall vor Ausspruch der Kündigung 
mit der Rechtsabteilung Ihrer Kreishand-
werkerschaft Kontakt aufnehmen. �

Geringfügiger Zahlungsrückstand

Sperrung eines
Mobilfunktelefons unzulässig

Ein Mobilfunkanbieter darf den 
Handy-Anschluss nicht wegen ei-
nes kleinen Zahlungsrückstands 

oder aus einem anderen geringfügigen 
Anlass sperren. Das hat der Bundesge-
richtshof nach einer Klage des Verbrau-
cherzentrale Bundesverbands (vzbv) gegen 
das Unternehmen E. entschieden, (Urteil 
vom 09.06.2011, Az.: III ZR 157/10). 
Der vzbv hält das Urteil für bedeutungs-
voll für die gesamte Branche.

Hintergrund: Der Mobilfunkdienstleis-
ter hatte in seinen Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen eine Reihe von Gründen ge-
nannt, die das Unternehmen berechtigt 
hätten, den Anschluss sofort, ohne Ankün-
digung und ohne zeitliche Begrenzung zu 
sperren. Eine sofortige Sperrung drohte 
Kunden danach bereits, wenn sie mit ei-
nem kleinen Betrag in Zahlungsverzug ge-

rieten oder ihr eingeräumtes Kreditlimit 
überschritten. Auch eine von E. eingereich-
te Lastschrift, die wegen fehlender Konto-
deckung nicht von der Bank des Kunden 
eingelöst wurde, konnte eine sofortige An-
schluss-Sperrung auslösen. Der vzbv hatte 
die Klauseln als überzogen und kunden-
feindlich kritisiert. Viele Handy-Nutzer 
seien darauf angewiesen, ständig erreichbar 
zu sein. Es sei daher unverhältnismäßig, die 
vertraglichen Leistungen schon bei gering-
fügigem Zahlungsverzug und ohne Vor-
warnung komplett einzustellen.

Das Unternehmen E. behielt sich au-
ßerdem vor, vom Kunden nachträglich 
eine Bankbürgschaft oder Kaution zu ver-
langen, wenn sich herausstellen sollte, dass 
er einen Zahlungsrückstand bei irgendei-
nem anderen Vertragspartner hat. Bei einer 
missbräuchlichen Anschlussnutzung droh-

te E. mit einer vollständigen Sperre. Dem 
Kunden wurde dabei keine Möglichkeit 
eingeräumt, die Sperre aufzuheben, indem 
er sich wieder vertragstreu verhält.

Die Entscheidung: Der BGH untersag-
te E-Plus, acht der neun strittigen Klau-
seln weiter zu verwenden. Zulässig ist 
dem BGH zufolge eine Klausel, wonach 
das Unternehmen bei einer missbräuchli-
chen Nutzung den Vertrag fristlos kündi-
gen kann.

Hinweis: Gerade im gewerblichen Be-
reich ist die Möglichkeit erreichbar zu 
sein sehr wichtig. Daher sollte man eine 
Sperrung des Anschlusses nicht einfach 
hinnehmen, sondern sehr genau prüfen, 
ob diese Maßnahme berechtigt ist. Die 
Rechtsabteilung Ihrer Kreishandwerker-
schaft hilft Ihnen dabei gerne. �
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Außerordentliche Kündigung:
Abmahnungserfordernis

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) 
hat sich nach dem Urteil im Fall 
Emmely erneut mit der Frage 

beschäftigt, ob Störungen im Vertrauens-
bereich außerordentliche Kündigungen 
ohne vorherige Abmahnung rechtfertigen 
können. Es hat im vorliegenden Fall die 
Frage bejaht. 

Sachverhalt: Eine bei der Beklagten gel-
tenden Dienstvereinbarung sieht Gleitzeit 
vor. Die Mitarbeiter müssen Beginn und 
Ende ihrer Anwesenheitszeit mittels Zei-
terfassungssystems mithilfe des PCs am 
Arbeitsplatz minutengenau dokumentie-
ren. Missbrauch führt zu einem Ausschluss 
von der Gleitzeitregelung. Die Dienst-
vereinbarung weist ausdrücklich darauf 
hin, dass ein Unterlassen der Zeiterfas-
sung oder jede sonstige Manipulation ei-
nen schwerwiegenden Verstoß darstellt, 
der disziplinarische bzw. arbeitsrechtliche 
Maßnahmen zur Folge hat. Die Klägerin 
hat an mindestens 7 Arbeitstagen 2008 je-
weils mindestens 13 Minuten, an einem 

mehr als 20 Minuten als Arbeitszeit doku-
mentiert, obwohl sie nicht im Betrieb ge-
wesen ist oder ihn bereits verlassen hatte. 
Am 17. Juni 2008 kündigte die Beklagte 
daher das Arbeitsverhältnis außerordent-
lich. Die Klägerin war wegen ihrer langen 
Beschäftigungszeit von fast 17 Jahren nur 
aus wichtigem Grund kündbar. 

Entscheidungsgründe: Das BAG hat 
die Kündigung bestätigt. Der vorsätzli-
che Verstoß eines Arbeitnehmers gegen 
die Pfl icht, die abgeleistete, vom Arbeitge-
ber nur schwer zu kontrollierende Arbeits-
zeit korrekt zu dokumentieren, sei an sich 
geeignet, einen wichtigen Grund zur au-
ßerordentlichen Kündigung i. S. v. § 626 
Abs. 1 BGB darzustellen. Es komme nicht 
auf eine strafrechtliche Würdigung an, 
sondern auf den mit der Pfl ichtverletzung 
verbundenen schweren Vertrauensbruch. 
Übertrage der Arbeitgeber den Nachweis 
der geleisteten Arbeitszeit dem Arbeitneh-
mer selbst und mache der Arbeitnehmer 
in diesem Verfahren wissentlich und vor-

sätzlich falsche Angaben, so stelle das in 
aller Regel einen schweren Vertrau-

ensmissbrauch dar.

Eine Abmahnung sei entbehrlich. Bei 
der Frage, ob eine Weiterbeschäftigung bis 
zum Ablauf der Kündigungsfrist zumut-
bar ist, seien im Rahmen einer Gesamt-
würdigung die Interessen der Vertragspar-
teien abzuwägen. Eine außerordentliche 
Kündigung komme nur in Betracht, wenn 
es keinen angemessenen Weg gebe, das 
Arbeitsverhältnis fortzusetzen, weil dem 
Arbeitgeber sämtliche milderen Reakti-
onsmöglichkeiten unzumutbar sind. Ei-
ner Abmahnung bedürfe es unter Ver-
hältnismäßigkeitsgesichtspunkten dann 
nicht, wenn eine Verhaltensänderung in 
Zukunft selbst nach Abmahnung nicht 
zu erwarten sei oder es sich um eine so 
schwere Pfl ichtverletzung handele, dass 
eine Hinnahme durch den Arbeitgeber of-
fensichtlich – auch für den Arbeitnehmer 
erkennbar – ausgeschlossen ist. Dies gelte 
grundsätzlich auch bei Störungen im Ver-
trauensverhältnis.

weiter auf Seite 12 »»»
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Auf Wunsch des Arbeitgebers bereits am ersten Krankheitstag

Vorlage des Ärztlichen Attest
In dem entschiedenen Fall hatte sich 

eine Arbeitnehmerin für den Tag 
krank gemeldet, für den sie vorher ver-

geblich eine Dienstreise beantragt hatte. 
Der Arbeitgeber hatte sie daraufhin aufge-
fordert, künftig am ersten Tag der Krank-
meldung ein ärztliches Attest einzuholen 
und vorzulegen. Die Arbeitnehmerin sah 
das als sachlich ungerechtfertigt an.

Ist ein Arbeitnehmer arbeitsunfähig er-
krankt, muss er gem. § 5 I 2 EFZG spä-
testens nach drei Kalendertagen eine ärzt-

liche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
beim Arbeitgeber vorlegen. Der Arbeitge-
ber ist berechtigt, die Vorlage schon früher 
zu verlangen (§ 5 I 3 EFZG). Es ist bislang 
umstritten, ob der Arbeitgeber dafür einen 
besonderen Anlass braucht.

Das hat das Landesarbeitsgericht in ei-
nem jetzt veröffentlichten Urteil verneint. 
Das Verlangen des Arbeitgebers, eine Ar-
beitsunfähigkeitsbescheinigung schon ab 
dem ersten Tag der Krankheit vorzulegen, 
bedarf danach weder einer Begründung 

noch ist die Aufforderung des Arbeitge-
bers vom Gericht auf „billiges Ermessen“ 
zu überprüfen. Wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung der Rechtsfrage wurde die Revi-
sion zum Bundesarbeitsgericht zugelassen. 

Hinweis: Damit besteht noch die Mög-
lichkeit einer Entscheidung durch das 
Bundesarbeitsgericht. Wir werden Sie ent-
sprechend informieren. �

Landesarbeitsgericht Köln,
Urteil vom 14.9.2011 – 3 Sa 597/11

Kündigung gegenüber einem
minderjährigen Auszubildenden

Der am 15.4.1991 geborene Kläger 
schloss – vertreten durch seine 
Eltern – mit der Beklagten einen 

Vertrag über eine Ausbildung als Fachkraft 
für Lagerlogistik für die Zeit ab 1.8.2008. 
Der Ausbildungsvertrag enthielt eine 
dreimonatige Probezeit. Der Ausbildende 
erklärte mit Schreiben vom 31.10.2008, 
dem letzten Tag der Probezeit, die Kündi-
gung. Das Schreiben war gerichtet an den 
Kläger, gesetzlich vertreten durch die El-
tern, und wurde durch Boten am selben 
Tag in den gemeinsamen Hausbriefkasten 
des Klägers und seiner an diesem Tag ver-

reisten Eltern eingeworfen. Dort fand es 
der Kläger zwei Tage später und verständig-
te seine Mutter telefonisch von der Kündi-
gung, die vom Kündigungsschreiben nach 
ihrer Rückkehr am 3. oder 4.11.2008 tat-
sächlich Kenntnis erhielt. Mit seiner Kla-
ge begehrt der Kläger die Feststellung der 
Unwirksamkeit der Kündigung des Ausbil-
dungsverhältnisses. Das Arbeitsgericht hat 
der Klage stattgegeben, das Landesarbeits-
gericht hat sie abgewiesen.

Die Revision des Klägers hatte vor dem 
Bundesarbeitsgericht keinen Erfolg. Die 

Kündigung wurde gegenüber den Eltern 
des Klägers als dessen gesetzlichen Vertre-
ter erklärt. Mit dem Einwurf in den ge-
meinsamen Briefkasten der Familie war 
der Zugang der Kündigung bewirkt. Die 
Ortsabwesenheit der Eltern stand dem 
nicht entgegen. Für den Zugang reichte 
es aus, dass das Schreiben in den Herr-
schaftsbereich der Eltern gelangt war und 
sie es unter normalen Umständen zur 
Kenntnis nehmen konnten. �

Bundesarbeitsgericht, Urteil
vom 8.12.2011 – Az 6 AZR 354/10

Eine Abmahnung sei nicht schon des-
halb entbehrlich, weil das Fehlverhalten 
der Klägerin den Vertrauensbereich be-
treffe. Die Klägerin habe aber an meh-
reren Tagen systematisch hintereinander 
vorsätzlich falsche Angaben zur Arbeits-
zeit gemacht. Dieses auf Heimlichkeit 
angelegte, vorsätzliche und systematische 
Fehlverhalten wiege besonders schwer. 
Eine Hinnahme durch die Beklagte war 

– auch für die Klägerin erkennbar – auf-
grund der Schwere der Pfl ichtverletzung 
unabhängig von einer Wiederholungsge-
fahr ausgeschlossen.

Auch die langjährige unbeanstandete 
Betriebszugehörigkeit der Klägerin von 
gut 17 Jahren, ihr Alter sowie die von 
ihr angegebene Unterhaltspfl icht führten 
angesichts des mit der Pfl ichtverletzung 

verbundenen schweren Vertrauensbruchs 
nicht zu einer Interessenabwägung zu ih-
ren Gunsten. Sie habe nicht nur einmal in 
geringem Umfang, sondern an 7 Arbeits-
tagen hintereinander systematisch und 
vorsätzlich ihre Arbeitszeit falsch angege-
ben. �

Bundesarbeitsgericht, Urteil
vom 9. Juni 2011 – 2 AZR 381/10

12
FORUM 1/2012

Editorial Handwerksforum Namen + Nachrichten Termine
F

Recht + Ausbildung

 Forum Berg.Land 1-2012.indd   12 Forum Berg.Land 1-2012.indd   12 01.02.12   12:1301.02.12   12:13



Freistellung schützt Arbeitnehmer 
nicht vor einer fristlosen Kündigung

Hat der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer bis zum vereinbarten 
Ende des Arbeitsverhältnisses 

freigestellt, so schließt dies eine fristlo-
se Kündigung während der Freistellung 
nicht aus. Das gilt jedenfalls dann, wenn 
der Arbeitgeber erst in diesem Zeitraum 
Kenntnis von einer schwerwiegenden Ver-
letzung arbeitsvertraglicher Pfl ichten er-
hält. Eine derart schwere Pfl ichtverletzung 
liegt z.B. vor, wenn ein Bankberater kurz 
vor Beginn der Freistellung zahlreiche 
dem Bankgeheimnis unterliegende Daten 
der von ihm betreuten Kunden an seine 
private E-Mail-Adresse schickt.

Der Sachverhalt: Der Kläger des Rechts-
streits war seit Oktober 2008 bei der be-
klagten Bank als Firmenkundenbetreuer 
beschäftigt, seit April 2009 mit Prokura. 
Am 16.6.2010 vereinbarten die Parteien 
die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses 
zum 31.12.2010 und die Freistellung des 
Klägers ab dem 1.7.2010 bis zum verein-
barten Ende des Arbeitsverhältnisses bei 
Fortzahlung der Bezüge. 

An seinen letzten Arbeitstagen bei der 
Beklagten Ende Juni 2010 übermittelte 
der Kläger insgesamt 94 E-Mails mit ca. 
622 MB in 1.660 Dateianhängen an sein 
privates E-Mail Postfach bei einem Free-

mailer. Bei den übermittelten Informatio-
nen handelte es sich überwiegend um Da-
ten, die dem Bankgeheimnis unterliegen, 
wie etwa Daten der vom Kläger betreuten 
Kunden, Dokumente, in denen die einem 
Unternehmen eingeräumten Kreditlinien 
und in Anspruch genommenen Kredite 
aufgelistet werden, Risikoanalysen für di-
verse Unternehmen, Kreditverträge u.Ä.

Als die Beklagte hiervon Kenntnis er-
langte, kündigte sie das Arbeitsverhältnis 
mit dem Kläger am 20.7.2010 fristlos. 
Mit seiner hiergegen gerichteten Kla-
ge machte der Kläger geltend, dass er die 
Daten lediglich dazu habe nutzen wollen, 
um während der Freistellung im Training 
zu bleiben; eine Weitergabe an Dritte sei 
nicht beabsichtigt gewesen.

Das Arbeitsgericht gab der Klage statt. 
Auf die Berufung der Beklagten hob das 
LAG diese Entscheidung auf und wies die 
Klage ab.

Die Gründe: Die fristlose Kündigung ist 
wirksam. Der Kläger hat in schwerwiegen-
der Weise gegen seine arbeitsvertraglichen 
Pfl ichten verstoßen, als er derart sensible 
Daten kurz vor Beginn seiner Freistellung 
an sein privates E-Mail-Fach sendete. Eine 
solche Pfl ichtverletzung kann auch in ei-

nem tatsächlich nicht mehr vollzogenen 
Arbeitsverhältnis eine fristlose Kündigung 
rechtfertigen.

Zwar ist vor Ausspruch einer fristlosen 
Kündigung regelmäßig eine Prognose an-
zustellen, wie der Arbeitnehmer sich künf-
tig verhalten wird. Diese Prognose spricht 
vorliegend gegen eine fristlose Kündigung, 
da wegen der Freistellung des Klägers kei-
nerlei Wiederholungsgefahr bestand.

Der Kläger hat aber das in ihn gesetz-
te Vertrauen der Beklagten durch die Mit-
nahme geheimhaltungsbedürftiger Bank-
daten so schwer erschüttert, dass ihr das 
Festhalten am Arbeitsverhältnis und die 
Fortzahlung der Bezüge bis Dezember 
2010 nicht mehr zumutbar sind. Dabei ist 
auch zu berücksichtigen, dass das Fehlver-
halten des Klägers ein nahezu gleich gro-
ßes Gewicht hat wie eine strafbare Hand-
lung zulasten des Arbeitgebers.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht 
aus der Einlassung des Klägers, er habe die 
Daten auf seinem Rechner nicht an Drit-
te weitergeben wollen. Diese Äußerung ist 
als unbeachtliche Schutzbehauptung zu 
bewerten. �

Hessisches LAG 29.8.2011, 7 Sa 248/11
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Erneute Nachrüstung
von Dieselpartikelfiltern

Die Kraftfahrzeuginnung Bergi-
sches Land teilt mit, dass das 
staatliche Förderprogramm be-

züglich der Nachrüstung von Dieselpar-
tikelfi ltern im Jahr 2012 fortgeführt wird 
und jeder bewilligte Antrag einen Direkt-
zuschuss von 330,00 Euro erhält. Der 
Förderungszeitraum ist vom 1.1. bis zum 
31.12.2012 begrenzt. In diesem Zeitraum 
muss der Dieselpartikelfi lter in das Fahr-
zeug eingebaut werden.

Insgesamt orientiert sich die Förder-
richtlinie für 2012 an dem Verfahren der 
Umrüstförderung für das Jahr 2010. Zur 
Verfügung stehen insgesamt 30 Millionen 
Euro, die etwa für 90.000 Dieselpartikel-
fi lternachrüstungen vorgesehen sind. Die 
Antragstellung für die Förderung ist ab dem 
1.2.2012 möglich und endet am 15.2.2013.

Voraussetzung ist, dass PKW-Diesel-
fahrzeuge mit einer Erstzulassung bis zum 
31.12.2006 sowie Kleintransporter bis 3,5 
t zulässiger Gesamtmasse mit Erstzulas-
sung bis zum 16.12.2009 einen Diesel-
partikelfi lter nachrüsten lassen.

Der staatliche Barzuschuss von 330,00 
Euro ist geringer als die entstehenden 
Kosten für eine Dieselpartikelfi lternach-
rüstung, aber vor dem Hintergrund der 
verschärften Einfahrtregelungen in Um-
weltzonen zu Jahresbeginn eine lohnens-
werte Investition. Bundesweit werden in 
ca. 50 Städten mit Umweltzonen die Ein-
fahrtregelungen teilweise verschärft. Rund 
20 Städte schließen Fahrzeuge mit roten 
Plaketten ab dem Januar 2012 komplett 

aus, so zuletzt auch die nordrhein-west-
fälische Stadt Krefeld. Ab dem 1.1.2013 
dürfen dann in 11 nordrhein-westfäli-
schen Umweltzonen keine Dieselfahrzeu-
ge mehr mit roter Plakette einfahren; ab 
1.7.2014 ist die Einfahrt nur noch mit ei-
ner grünen Plakette erlaubt.

Ausgehend davon, dass vor allem Fahr-
zeuge mit gelber Feinstaubplakette nach-
gerüstet werden, ergibt sich ein theoreti-
sches Nachrüstpotential von bundesweit 
4,2 Millionen Fahrzeugen. Diese set-
zen sich aus 3,4 Millionen PKW (davon 
725.000 Euro 3-Fahrzeuge in NRW) und 
800.000 Nutzfahrzeugen zusammen. Da 
nur die ersten 90.000 Nachrüstungen ge-
fördert werden, kämen rd. 2 % der Fahr-
zeughalter in den Genuss der Förderung. 
Die Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land 
bezeichnet die erneute Förderung der Fil-
ternachrüstung als einen wichtigen Schritt 
zur Sicherung der individuellen Mobilität 
in den Städten. Insgesamt stehen 7.000 
Kfz-Meisterbetrieb in NRW und aktuell 
308 Innungsbetriebe der Kraftfahrzeugin-
nung Bergisches Land den Besitzern der 
nachzurüstenden Fahrzeuge mit ihrer tech-
nischen Fachkompetenz unterstützend zur 
Seite, wenn es darum geht, die Feinstaub-
bilanz ihrer Fahrzeuge zu verbessern. Die-
se können nicht nur die Filternachrüstung 
durchführen, sondern auch vorab in der 
Datenbank auf der Internetseite www.fein-
staubplakette.de prüfen, ob ein Dieselpar-
tikelfi lter für das Fahrzeug im Angebot ist.

Die Kraftfahrzeuginnung Bergisches 
Land erhofft sich, insbesondere ein gro-

ßes Interesse bei sämtlichen Gewerken 
hinsichtlich der Transporterfahrzeuge 
und der entsprechenden Nachrüstung 
mit einem Dieselpartikelfi lter zu erzielen. 
Die Innungsbetriebe bieten den Kollegen 
der unterschiedlichen Gewerke Informa-
tionen zu den Umrüstlösungen, stehen 
ihnen aber auch als kompetente Partner 
zur Seite, wenn es keine Nachrüstmög-
lichkeit gibt. In diesem Fall, wenn eine 
Nachrüstung technisch nicht möglich ist, 
fordert dieser Umstand die Vorlage ei-
ner Nichtnachrüstbarkeitsbescheinigung 
beim Straßenverkehrsamt. Entsprechen-
de Bescheinigung kann nur durch einen 
amtlich anerkannten Sachverständigen 
einer technischen Prüfstelle ausgestellt 
werden. Um den betroffenen Endver-
brauchern und Handwerkern überfl üssige 
Wege zu ersparen, prüfen die Kfz-Meis-
terbetriebe bei Nachrüstanfragen die Ver-
fügbarkeit geeigneter Partikelfi lter über 
die oben bereits benannte Datenbank auf 
der Internetseite www.feinstaubplakette.
de und verweisen den Kunden samt Fahr-
zeug erst bei einem Negativbefund zu ei-
ner der 120 technischen Prüfstellen in 
Nordrhein-Westfalen.

Mit dem Zuschuss und der Wertstei-
gerung des Fahrzeugs ist die Umrüstung 
nicht nur wirtschaftlich interessant, son-
dern auch eine Dauerlösung für die bun-
desweit uneingeschränkte Einfahrt in die 
Umweltzonen.

Für Rückfragen steht Ihnen die Rechts-
abteilung der Kreishandwerkerschaft ger-
ne zur Verfügung. �

Dieselpartikelfilterförderung – Fakten
Der staatliche Förderbetrag beträgt 

pro Nachrüstung 330,00 Euro. Die För-
derung wurde auf den Zeitraum 1.1. bis 
31.12.2012 beschränkt; das Volumen 

reicht für rund 90.000 Förderungen aus.

Das Prozedere des Verfahrens ent-
spricht dem aus 2010. Der Zuschuss

a) ist für den Endverbraucher beim Bun-
desamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle, BAFA, ausschließlich per In ternet 
unter www.bafa.de zu beantragen.
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b) kann auch für Unternehmer beantragt 
werden. Hier ist zusätzlich zu den üb-
rigen Antragsunterlagen eine De-mi-
nimis-Erklärung abzugeben. Ein ent-
sprechendes Formular für die Abgabe 
dieser Erklärung wird bei der elektroni-
schen Antragstellung per Internet unter 
www.bafa.de mit dem Antragsformular 
automatisch zum Ausdrucken zur Ver-
fügung gestellt.

Allerdings ist in diesem Fall die De-mi-
nimis-Regelung zu beachten, d. h. durch 
die Förderung dürfen nicht die zulässi-
gen Schwellenwerte nach der VO (EG) 

1998/2006 für staatliche De-minimis-
Beihilfen (in der Regel 200.000 Euro in-
nerhalb der letzten drei Jahre) überschrit-
ten werden.

Informationen zu De-minimis  kön-
nen den Internetseiten www.bafa.de oder 
www.bag.de entnommen werden.

Die Antragstellung ist ab dem 1. Feb-
ruar 2012 möglich und endet am 15. Fe-
bruar 2013!

Gefördert werden Dieselpartikelfi lter-
nachrüstungen, die ausschließlich in der 
Zeit vom 1.1.2012 bis 31.12.2012 einge-
baut werden. Maßgeblich für die Förde-
rung ist das in der Zulassungsbescheini-
gung Teil 1 (Fahrzeugschein) im Feld 22 
eingetragene Einbaudatum.

Hinweis: Eine nachträgliche Förderung 
von Einbauten die in 2011 erfolgt sind, 
ist ausgeschlossen. Ebenso erfolgt keine 
Förderung mehr, wenn das zur Verfügung 
gestellte Fördervolumen ausgeschöpft ist.

Für die folgenden Fahrzeuge ist eine 
Förderung möglich:
» Alle Pkw mit Dieselmotor, die bis ein-
schließlich 31. Dezember 2006 erstmals 
zugelassen wurden.
» Fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamt-
masse bis zu 3,5 t mit Dieselmotor, die bis 
einschließlich 31. Dezember 2006 erst-
mals zugelassen wurden sowie einer be-
sonderen Zweckbestimmung:

» Wohnmobil oder SO.KFZ Wohn-
mobil

» Krankenwagen oder SO.KFZ Kran-
kenkraftwagen

» Leichenwagen oder SO.KFZ Bestat-
tungswagen

» Rollstuhlgerechte Fahrzeuge
» Leichte Nutzfahrzeuge mit einer zuläs-
sigen Gesamtmasse bis zu 3,5 t mit Diesel-
motor, die bis einschließlich 16. Dezem-
ber 2009 erstmals zugelassen wurden.

Weitere Informationen, darunter auch 
ein Fragen und Antworten – Katalog, 
fi nden Sie auch im Internet unter www.
handwerk-direkt.de. �
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Prüfbarkeit von Rechnungen
a) Prüffähigkeit von VOB-Rechnungen
Bevor der Kunde eine Rechnung zahlen 
„muss“, kann er deren inhaltliche Rich-
tigkeit intensiv prüfen. Damit dieser Prü-
fungsvorgang überhaupt möglich gemacht 
werden kann, muss die vom Auftragneh-
mer vorgelegte Rechnung vor allem nach-
vollziehbar sein, oder wie es in der Sprache 
der VOB heißt „prüfbar sein“.

Welche Voraussetzungen an die Prüffä-
higkeit konkret zu stellen sind, lässt sich 
generell nicht beantworten. Hierzu hat die 
Rechtsprechung nur allgemeine Kriterien 
entwickelt. Vor allem ist die Prüffähigkeit 
kein Selbstzweck, sie ist nur ein Hilfsmit-
tel, um letztlich die Richtigkeit feststellen 
zu können. Insbesondere kommt es da-
rauf an, welche Fachkunde der Auftragge-
ber selbst besitzt. Ist er Bauprofi  oder nur 
Privatkunde? Ist er von einem Architekten 
betreut, hat er fachkundige Bauleiter oder 
sogar externe Kontrollbüros eingeschaltet? 
„Mindestens“ muss sich die Rechnung an 
der Positionierung der Leistungsbeschrei-
bung orientieren. Die Rechnung muss 
sozusagen spiegelbildlich dem LV folgen. 
Leistungsabweichungen und zusätzliche 
Leistungen sind besonders kenntlich zu 
machen. Zur Prüffähigkeit der Rechnung 
gehören weiterhin:
» Vollständigkeit des Zahlenwerks (in 

der Schlussrechnung müssen alle be-
reits erfolgten Abschlagsrechnungen 
enthalten sein).

» Einhaltung der Formalien (Adresse, 
Rechnungsnummer, Steuernummer, 
Geschäftsführer usw.).

» Alle Rechnungen müssen exakt den ab-
gearbeiteten Leistungsstand dokumen-
tarisch vollständig und richtig erfassen. 
Dazu sind in der Regel (außer bei ein-
fachen Gewerken) auch Aufmaßblätter 
und Aufmaßskizzen beizulegen.

Grundsätzlich bestehen dabei keine 
Unterschiede zwischen Abschlagsrech-
nungen und Schlussrechnungen.

Will der Auftragnehmer ständige und 
umfängliche Aufmaßnachweise insbeson-
dere bei Abschlagsrechnungen vermeiden, 
müssen solche Erleichterungen vorher im 
Vertrag klar geregelt sein. Im Zweifel sind 
dann die Anforderungen an die Nachvoll-
ziehbarkeit und Prüfbarkeit von Abschlags-
rechnungen detailliert zu regeln, also z. B., 
dass Circa-Aufmaße, ungefährer Leistungs-
stand etc. erlaubt sind. Fehlen solche „Er-
leichterungsregeln“, ist ein korrektes und 
vollständiges Zwischenaufmaß mit allen 
Skizzen, Tabellen, etc. notwendig.

Oft wird dem „Erleichterungswunsch“ 
in der Praxis dadurch Rechnung getragen, 
dass in Vertragsvereinbarungen niederge-
legt ist, dass Abschlagszahlungen immer 
nur mit 90 % der Rechnungssummen be-
dient werden. Vor dieser Vertragspraxis 
kann nur ausdrücklich gewarnt werden! Ei-
nen pauschalen Abschlag dieser Art bei Ab-
schlagsrechnungen kennt die VOB nicht. 
Er führt im Ergebnis zu einer nicht ge-
rechtfertigten ständigen Liquiditätsverkür-
zung beim Auftragnehmer und gibt dem 
Auftraggeber ein psychologisches Druck-
mittel in die Hand, wenn der Auftrag-
nehmer nach einigen Abschlagszahlungen 
schließlich einem „Großteil des Geldes“ 
hinterherlaufen muss. Vorzuziehen sind in 
jedem Fall korrekte Abschlagsrechnungen 
bei hundertprozentiger Auszahlung.

Eine nicht prüffähige Rechnung wird 
nicht fällig. Allerdings muss der Auftrag-
geber die Nichtprüffähigkeit der Rech-
nung ausdrücklich rügen. Er hat dazu 
längstens zwei Monate Zeit. Nach Ablauf 
von zwei Monaten kann der Einwand der 

mangelnden Prüffähigkeit nicht mehr er-
hoben werden. Eine sachlich falsche Rech-
nung wird nicht fällig.

Hier liegt eine große Gefahr für den 
Auftragnehmer. Durch eine falsche oder 
nicht prüffähige Abschlagsrechnung blo-
ckiert er selbst seine eigenen „Gegenrech-
te“ bei Nichtzahlung des Bauherrn. Ins-
besondere kann er dann nicht die Arbeit 
einstellen und wird mit fortschreitender 
Leistungserbringung (die Vorleistungs-
pfl icht läuft weiter) immer mehr erpress-
bar, weil immer mehr Geld in der Bau-
stelle steckt.

Fazit: Die VOB/B stellt an die Prüfbar-
keit einer Rechnung nicht unerhebliche 
Anforderungen. Ohne die Prüfbarkeit tritt 
letztlich keine Rechnungsfälligkeit ein.

b) Prüffähigkeit bei BGB-Verträgen
Das BGB kennt keine ausdrücklichen 
Vorschriften zur Prüffähigkeit von Rech-
nungen. Streng genommen gibt es im 
Gesetzeswortlaut des BGB noch nicht 
einmal das Erfordernis, überhaupt eine 
Rechnung erstellen zu müssen. Die Fäl-
ligkeit von Werklohnforderungen hängt 
nach dem BGB allein von der Abnahme 
der Werkleistung ab. In letzter Zeit setzt 
sich jedoch mehr und mehr die Auffas-
sung durch, dass auch im BGB-Bereich 
das Erstellen einer Rechnung notwendig 
ist, damit überhaupt klar ist, wie hoch der 
Auftragnehmer seine Forderungen genau 
beziffert.

An die Prüffähigkeit einer solchen 
BGB-Schlussrechnung sind hingegen ge-
ringere Anforderungen zu stellen als im 
VOB-Bereich. Sie muss nur in sich schlüs-
sig und nachvollziehbar sein und muss im 
Ergebnis natürlich richtig sein. �
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Lohnsteuerklassenwechsel: Auswir-
kungen auf Nettolohnvereinbarung

Treffen Arbeitsvertragsparteien 
eine Nettolohnvereinbarung, so bleibt 
der Arbeitgeber grundsätzlich auch 
dann zur Zahlung des vereinbarten 
Nettolohns verpflichtet, wenn der Ar-
beitnehmer die Steuerklasse wechselt. 
Dies hat das Landesarbeitsgericht Düs-
seldorf entschieden. 

Es ging um eine Arzthelferin, der 
ein Nettolohn von 1.500 Euro zu-
gesagt worden war. Zum damali-

gen Zeitpunkt wurde ihr Gehalt nach der 
Lohnsteuerklasse I versteuert. Anschlie-
ßend heiratete sie, so dass sie in die Steuer-
klasse V wechselte. Für Januar und Februar 
2009 führte die Arbeitgeberin Lohnsteuer 
nach der Steuerklasse V ab und zahlte der 

Klägerin den verbleibenden Nettobetrag 
aus, der aber unter 1.500 Euro lag. Die 
Klägerin machte die entsprechenden Net-
tolohndifferenzen geltend.

Die Arbeitgeberin argumentierte, 
wenn sie verpfl ichtet sei, auch bei der 
Lohnsteuerklasse V 1.500 Euro zu zah-
len, würde sie durch den erhöhten Brutto-
lohn wirtschaftlich erheblich belastet und 
die Klägerin im Gegenzug unangemessen 
begünstigt. Die klagende Arbeitnehmerin 
hielt dem entgegen, die Beklagte sei unab-
hängig von der zu Grunde liegenden Steu-
erklasse verpfl ichtet, ihr monatlich 1.500 
Euro netto zu zahlen. Der Arbeitsvertrag 
enthalte keinerlei Möglichkeit, ihr Netto-
gehalt zu reduzieren.

Das LAG schloss sich der Auffassung 
der Klägerin an. Es nahm keine ergän-
zende Vertragsauslegung vor, weil keine 
planwidrige Regelungslücke vorlag. Des 
Weiteren nahm das Gericht keinen Weg-
fall der Geschäftsgrundlage und keinen 
Rechtsmissbrauch an.

Hinweis: Daher sollte bei Abschluss des 
Arbeitsvertrages sehr sorgfältig vorgegan-
gen werden. Man sollte immer eine aktu-
elle Version verwenden. Diese erhalten Sie 
selbstverständlich bei Ihrer Kreishandwer-
kerschaft. Bei besonderen Vereinbarungen 
sollten Sie zur Sicherheit die Rechtsabtei-
lung kontaktieren, um schwerwiegende 
Fehler zu vermeiden. �
LAG Düsseldorf, Urt. v. 19.4.2011, 16 Sa 1570/10
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Verstoß gegen DIN-Normen
führt nicht zwingend zum Sachmangel

Der Kläger, hier der Bauherr, 
nimmt den beklagten Auftrag-
nehmer auf Schadensersatz in 

Höhe der Mängelbeseitigungskosten in 
Anspruch. Hintergrund war, dass der Be-
klagte bei dem Bauvorhaben einen Putz 
verwendet hat, der von der einschlägigen 
DIN-Norm abwich und den Herstellervor-
gaben nicht gerecht wurde. Ferner wurde 
vorgetragen, dass das vom Auftragnehmer 
angebrachte Wärmedämmverbundsys-
tem hinsichtlich des Brandschutzes gegen 
die bauaufsichtsrechtliche Zulassung zum 
Zeitpunkt der Abnahme verstoße. Ob die 
Kriterien dieser Zulassung nach der Ab-
nahme geändert worden sind und das 
Wärmedämmverbundsystem nach diesen 
neuen Vorgaben hinsichtlich des Brand-
schutzes unbedenklich ist, sei ohne Belang. 

Der Kläger scheiterte nun vor dem 
Oberlandesgericht mit seiner Schadenser-
satzforderung. Im Prozess wurde durch ei-
nen Sachverständigen festgestellt, dass das 
vom Auftragnehmer angebrachte Wärme-
dämmverbundsystem sowie der verwen-
dete Oberputz technisch nicht zu bean-
standen waren und diese den vertraglich 
vereinbarten Zweck in vollem Umfang 
erfüllten. Ausdrückliche Vereinbarungen 

zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer bezüglich der zwingenden Einhaltung 
sämtlicher DIN-Normen und Hersteller-
vorgaben bei Verwendung des Oberputzes 
bestanden nicht. Daher kann der Bauherr 
aus der Nichteinhaltung der DIN-Nor-
men auch keinen Schadensersatzanspruch 
herleiten. 

Auch der weitere Einwand des Bau-
herrn, dass das Wärmedämmverbundsys-
tem jedenfalls zum Zeitpunkt der Abnah-
me hinsichtlich des Brandschutzes gegen 
die bauaufsichtsrechtliche Zulassung ver-
stoßen habe, führt nicht zum Erfolg. 
Nach der Abnahme des streitgegenständ-
lichen Bauwerks wurden diese Kriterien 
– zu Gunsten des Auftragnehmers – ab-
geändert. Nach diesen neuen Richtlinien 
erfüllt das Wärmedämmverbundsystem 
sämtliche bauaufsichtsrechtlichen Vorga-
ben. Eine Beanstandung liegt damit nicht 
vor, da der entscheidungserhebliche Zeit-
punkt nämlich die letzte mündliche Ver-
handlung ist. 

Da die Änderung der Zulassungskrite-
rien bereits vor Klageerhebung des Bau-
herrn vorgenommen worden ist, wäre der 
Unternehmer unter Zugrundelegung der 

Argumentation des Bauherrn zur Erstat-
tung von Mängelbeseitigungskosten ge-
zwungen gewesen, obwohl sein Werk zum 
maßgeblichen Zeitpunkt mangelfrei ist. 
Anders wäre die Rechtslage nur dann zu 
bewerten gewesen, wenn die Mangelbe-
seitigungskosten auf Seiten des Bauherrn 
bereits entstanden wären, als der Man-
gel unter Zugrundelegung der damaligen 
Zulassungskriterien nicht vorgelegen hat. 
D.h. im Klartext, dass wenn der Bauherr 
in diesem Fall die Ersatzvornahme vor der 
Änderung der Zulassungskriterien durch-
geführt hätte, hätte er die zur Mangelbe-
seitigung erforderlichen Kosten beanspru-
chen können.

Hinweis: Diese Entscheidung ist sicher-
lich kein Freifahrtschein für die Abwei-
chung von DIN-Normen, technischen 
Regeln und Herstellervorgaben. Dennoch 
wird in den Vordergrund gerückt, dass 
zum einen eine Kausalität zwischen Man-
gel und Abweichung bestehen muss und 
zum anderen, dass erst die letzte münd-
liche Verhandlung als Entscheidungszeit-
punkt ausschlaggebend ist. �

Oberlandesgerichts Celle, Urteil 
vom 2.11.2011 – Az. 14 U 52/11
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„Neuwagen“-Eigenschaft
eines Vorführwagens

Die Verpflichtung, in der Werbung 
für Neuwagen Angaben zum Kraft-
stoffverbrauch des angebotenen Fahr-
zeugs zu machen, kann auch für Vor-
führwagen gelten. 

 

Die Beklagte bot am 20.4.2009 
auf einer Internet-Verkaufs-
plattform ein Fahrzeug an, das 

u. a. wie folgt beschrieben war: „Vorführ-
fahrzeug …, EZ 3/2009, 500 km“. Anga-
ben zum Kraftstoffverbrauch und zu den 
CO2-Emissionen, wie sie § 1 der Pkw-
Energieverbrauchskennzeichnungsverord-
nung (Pkw-EnVKV) für die Werbung 
für „neue Personenkraftwagen“ vorsieht, 
enthielt die Anzeige nicht. Der Kläger, 
sieht hierin einen Verstoß gegen die in § 
1 Pkw-EnVKV geregelte Informations-
pfl icht und gleichzeitig einen Verstoß ge-
gen das Gesetz gegen unlauteren Wettbe-
werb (UWG). Er hat die Beklagte daher 
auf Unterlassung in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat der Klage stattgege-
ben. Das Oberlandesgericht hat dieses Ur-
teil auf die Berufung der Beklagten aufge-

hoben und die Klage abgewiesen. Bei dem 
angebotenen Fahrzeug habe es sich nicht 
um einen Neuwagen gehandelt, weil es be-
reits als Vorführwagen im Straßenverkehr 
genutzt worden sei und auch schon eine 
Laufl eistung von 500 km aufgewiesen habe.

Der Bundesgerichtshof hat auf die Re-
vision des Klägers das der Klage stattge-
bende erstinstanzliche Urteil wiederherge-
stellt. Die in Rede stehende Verordnung, 
mit der eine Richtlinie der EU umgesetzt 
worden ist, enthält in § 2 eine eigenständi-
ge Defi nition des Begriffs des neuen Per-
sonenkraftwagens und fasst darunter alle 
„Kraftfahrzeuge …, die noch nicht zu ei-
nem anderen Zweck als dem des Weiter-
verkaufs oder der Auslieferung verkauft 
wurden“. Aus diesem Grund kann nicht 
auf den im nationalen Recht entwickel-
ten Begriff des Neuwagens zurückgegrif-
fen werden, den der Bundesgerichtshof 
im Kaufrecht bei der Frage der zugesicher-
ten Eigenschaft oder im Wettbewerbsrecht 
bei der Frage der Irreführung zu Grunde 
legt. Die gesetzliche Defi nition stellt an 
sich auf die Motivlage bei der Anschaffung 

des Fahrzeugs ab. Dabei kommt es indes-
sen nicht auf die konkreten Vorstellungen 
an, die sich der Händler beim Erwerb des 
Fahrzeugs macht und die ohnehin kaum 
ermittelt werden könnten. Entscheidend 
sind vielmehr objektivierbare Umstände, 
aus denen sich ergibt, dass das betreffen-
de Fahrzeug alsbald verkauft werden soll, 
ohne dass damit eine kurzfristige Zwi-
schennutzung im Betrieb des Händlers 
– etwa als Vorführwagen – ausgeschlos-
sen wäre. Als objektiven Umstand hat 
der Bundesgerichtshof auf die Kilometer-
leistung abgestellt: Bietet ein Händler ein 
Fahrzeug mit einer geringen Kilometerleis-
tung (bis 1000 km) an, ist davon auszuge-
hen, dass er dieses Fahrzeug zum Zwecke 
des Weiterverkaufs erworben hat. Liegt die 
Kilometerleistung des angebotenen Fahr-
zeugs darüber, spricht dies dafür, dass der 
Händler das Fahrzeug (auch) zu einem an-
deren Zweck als dem des Weiterverkaufs 
– nämlich für die nicht ganz unerhebliche 
Eigennutzung – erworben hat. �

Bundesgerichtshof, Urteil vom
23.12.2011 – Az I ZR 190/10
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Abhängigkeit einer Garantiezusage 
von Wartungsobliegenheiten

Der Kläger kaufte 2005 einen ge-
brauchten Saab mit einer „Saab 
Protection“-Garantie. Das Fahr-

zeug wurde erstmalig 2004 zugelassen. Im 
Jahr 2006 ging die Dieseleinspritzpumpe 
defekt, für deren Reparatur 3138,00 Euro 
aufgewandt werden mussten. 

Der Kläger forderte von der Beklagten 
die Übernahme dieser Kosten aufgrund 
der abgeschlossenen Garantie. Der Beklag-
te wies das Verlangen zurück und machte 
geltend, dass der Kläger keine regelmäßige 
Wartung durchgeführt habe und damit die 
Garantiebedingungen nicht erfüllt seien. 

Der Kläger ist mit seiner Klage in 
sämtlichen Vorinstanzen gescheitert. Vor 
dem Bundesgerichtshof bekam er jedoch 

Recht. Der BGH führt aus, dass nicht 
die Frage, ob es sich um eine Neuwagen- 
oder Gebrauchtwagengarantie handele, 
maßgeblich ist, sondern vielmehr, ob die 
(Anschluss-)garantie entgeltlich oder un-
entgeltlich vom Beklagten übernommen 
wurde. Für den Fall der Entgeltlichkeit 
unterliegen die Garantievoraussetzungen 
in den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen einer Inhaltskontrolle gemäß § 307 
Abs.1 Satz 1 BGB, der sie aber bei Über-
prüfung nicht standhalten. 

Der Bundesgerichtshof folgt hier der 
Meinung im juristischen Schrifttum und 
geht von einer kontrollfähigen Leistungs-
beschreibung aus. D.h. im Einzelnen, 
dass auch wenn ein Interesse des Beklag-
ten an der Einhaltung an dem vorgegebe-

nen Wartungsintervall anzuerkennen ist, 
rechtfertigt dies nicht, den Garantiegeber 
von seiner Leistungspfl icht ohne Rück-
sicht darauf freizustellen, ob der Verstoß 
gegen die Wartungsintervalle überhaupt 
ursächlich für den Schaden geworden ist. 

Bei einer vom Kunden gesondert zu 
zahlenden Garantie, ist der Verlust der 
Garantie allein aufgrund der Versäumung 
der Wartungsintervalle ohne Rücksicht 
auf eine Kausalität unangemessen und 
deshalb gemäß § 307 Abs.1 BGB unwirk-
sam. Hier haben die Interessen des Kun-
den, der sich die Garantie durch ein be-
sonderes Entgelt erkauft hat, Vorrang. �

Bundesgerichtshof, Versäumnisur-
teil vom 6.7.2011 – Az. VIII ZR 293/10

Für jeden Auftrag das richtige

Fahrzeug........... 
.... ALS TAGGESZULASSUNG.....

ALLE MIT EURO 5

ABGASNORM!

 Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.

FORD KA CONCEPT FORD FOCUS TREND FORD TRANSIT CITY LIGHT

Antiblockier-Bremssystem ABS, IPS Intelligent

Protection System, Servolenkung elektro-

mechanisch, Bordcomputer

Audio-System CD mit USB-Schnittstelle,

Außenspiegel, beheizbar, Fahrersitz mit

einstellbarer Lendenwirbelstütze, Fensterheber

hinten, elektrisch, mit Gesamtschließungsfunktion

Beifahrerdoppelsitz, Trennwand, Fenster vorn

elektrisch, Zentralverriegelung

Bei uns für Bei uns für Bei uns für

€ 6.990,–1 € 13.490,–1 € 14.990,–1

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach RL 80/1268/EWG oder VO (EC) 715/2007): Ford Ka: 6,3 (innerorts), 4,4 (außerorts), 5,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford Focus: 8,0 (innerorts), 4,7 (außerorts), 5,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 136 g/km (kombiniert).
Ford Transit Kastenwagen: 9,3 (innerorts), 7,4 (außerorts), 8,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 214 g/km (kombiniert).

1 Ein Angebot für Gewerbetreibende, zzgl.  Mehrwertsteuer.
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Betriebliches
Eingliederungs management

Ist ein Beschäftigter innerhalb eines 
Jahres länger als sechs Wochen unun-
terbrochen oder wiederholt arbeitsun-

fähig, soll der Arbeitgeber nach § 84 Abs. 
2 SGB IX mit der zuständigen Interessen-
vertretung mit Zustimmung und Beteili-
gung der betroffenen Person die Möglich-
keiten klären, wie die Arbeitsunfähigkeit 
möglichst überwunden und mit welchen 
Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeits-
unfähigkeit vorgebeugt und der Arbeits-
platz erhalten werden kann (sog. betrieb-
liches Eingliederungsmanagement). Der 
Gesetzgeber verfolgt mit dieser zum 1. 
Mai 2004 in Kraft getretenen Vorschrift 
das Ziel, das Arbeitsverhältnis durch ge-
eignete Gesundheitsprävention dauerhaft 
zu sichern. Im Anwendungsbereich des 
Kündigungsschutzes kann es erforderlich 
sein, vor Ausspruch einer krankheitsbe-
dingten Kündigung ein solches betriebli-
ches Eingliederungsmanagement durch-
zuführen. 

Ein betriebliches Eingliederungsma-
nagement kann nur dann durchgeführt 
werden, wenn der betroffene Arbeit-
nehmer einer Durchführung zustimmt. 
Stimmt der Arbeitnehmer trotz ordnungs-
gemäßer Aufklärung über das betriebliche 
Eingliederungsmanagement nicht zu, ist 
das Unterlassen des betrieblichen Einglie-
derungsmanagements „kündigungsneu-
tral“. So entschied das Bundesarbeitsge-
richt mit Urteil vom 24. März 2011 – 2 
AZR 170/10. 

Dem Urteil sind die folgenden Leitsätze 
zu entnehmen: 
1. Das Erfordernis zur Durchführung 
des betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments besteht im Falle des Vorliegens der 
Voraussetzungen des § 84 Abs. 2 SGB IX 
nicht nur für behinderte Arbeitnehmer, 
sondern für alle Arbeitnehmer. 
2. Für die Anwendbarkeit des § 84 SGB 
IX genügt es, dass die krankheitsbeding-

ten Fehlzeiten insgesamt, gegebenenfalls 
in mehreren Abschnitten, mehr als sechs 
Wochen betragen haben. Nicht erforder-
lich ist, dass es eine einzelne Krankheits-
periode von durchgängig mehr als sechs 
Wochen gab. 
3. Zwingende Voraussetzung für die 
Durchführung des betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements ist das Einver-
ständnis des betroffenen Arbeitnehmers. 
Ohne die ausdrückliche Zustimmung des 
Betroffenen darf keine Stelle unterrich-
tet oder eingeschaltet werden. Stimmt 
der Arbeitnehmer trotz ordnungsgemä-
ßer Belehrung gemäß § 84 Abs. 2 Satz 3 
SGB IX über die Ziele des Verfahrens so-
wie die Art und den Umfang der für das 
betriebliche Eingliederungsmanagement 
erhobenen und verwendeten Daten der 
Durchführung eines betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements nicht zu, so ist 
das Unterlassen der Durchführung des be-
trieblichen Eingliederungsmanagements 
„kündigungsneutral“. 
4. Wurde entgegen § 84 Abs. 2 SGB IX 
ein betriebliches Eingliederungsmanage-
ment nicht durchgeführt, so darf sich der 
Arbeitgeber im Kündigungsschutzpro-
zess nicht darauf beschränken, pauschal 
vorzutragen, er kenne keine alternativen 
Einsatzmöglichkeiten für den erkrank-
ten Arbeitnehmer und es gebe keine lei-
densgerechten Arbeitsplätze, die dieser 
trotz seiner Erkrankung ausfüllen könne. 
Er müsse vielmehr von sich aus denkbare 
oder vom Arbeitnehmer bereits genannte 
Alternativen würdigen und im Einzelnen 
darlegen, aus welchen Gründen sowohl 
eine Anpassung des bisherigen Arbeits-
platzes als auch die Beschäftigung auf ei-
nem anderen – leidensgerechten – Ar-
beitsplatz ausscheiden. Erst nach einem 
solchen Vortrag ist es Sache des Arbeit-
nehmers, sich substantiiert einzulassen 
und darzulegen, wie er sich selbst eine lei-
densgerechte Beschäftigung vorstellt. 
5. Hätte die Durchführung des betriebli-

chen Eingliederungsmanagements zu kei-
nem positiven Ergebnis für den Arbeit-
nehmer geführt, so darf dem Arbeitgeber 
bei Nichtdurchführung des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements kein Nach-
teil entstehen. Dabei trägt der Arbeitgeber 
die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass 
ein betriebliches Eingliederungsmanage-
ment deshalb entbehrlich gewesen ist, weil 
es wegen der gesundheitlichen Beeinträch-
tigung des Arbeitnehmers unter keinen 
Umständen ein positives Ergebnis hätte 
erbringen können. 

Das Urteil hat folgende praktische Aus-
wirkungen: 
Im Rahmen des Anwendungsbereichs 
des Kündigungsschutzgesetzes kann es 
er forderlich sein, vor Ausspruch einer 
krankheitsbedingten Kündigung ein be-
triebliches Eingliederungsmanagement 
durchzuführen. Das vorliegende Urteil 
des Bundesarbeitsgerichts bestätigt noch-
mals, dass die Durchführung des betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements nach 
§ 84 Abs. 2 SGB IX keine formelle Wirk-
samkeitsvoraussetzung für den Ausspruch 
einer Kündigung darstellt. Jedoch kann 
die Nichtdurchführung des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements Konsequen-
zen für die Darlegungs- und Beweislast im 
Kündigungsschutzprozess haben. Ein be-
triebliches Eingliederungsmanagement ist 
aber entbehrlich, wenn dadurch aufgrund 
der gesundheitlichen Beeinträchtigung 
des Arbeitnehmers unter keinen Um-
ständen der Arbeitsplatz erhalten werden 
kann. Die Darlegungs- und Beweislast da-
für trägt der Arbeitgeber. 

Eine Musterbelehrung des Arbeitneh-
mers für die Durchführung des Einglie-
derungsmanagements ist auf der Inter-
netseite der Kreishandwerkerschaft www.
handwerk-direkt.de im Mitgliederbereich 
unter Arbeitsrecht/Eingliederungsmana-
ge ment zu fi nden. �
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Ihre Partner fürIhre Partner für
Sanitär – Heizung – KlimaSanitär – Heizung – Klima

Am 12.1.2012 fand in 
den Räumlichkeiten 
der Integrierten Ge-

samtschule Paffrath (IGP) zum 
wiederholten Male eine Aus-
bildungsbörse statt. An dieser 
beteiligten sich mehrere in der 
Region vertretene Unterneh-
men, u.a. die AOK, das Fi-
nanzamt Bergisch Gladbach, 
das Bestattungshaus Pütz-Roth 
und weitere namhafte Fir-
men. Auch die Handwerksbe-
rufe waren durch einen Stand 
der Kreishandwerkerschaft auf 
dieser Messe vertreten. Unser 
Mitarbeiter stand den inter-
essierten Schülern und Eltern 
Rede und Antwort, gab Infor-
mationen zu den verschiede-
nen Ausbildungsberufen im 
Handwerk und zum allgemei-
nen Ablauf der Ausbildung. 
Die Ausbildungsbörse diente 
dem Zweck, junge Menschen 
für die verschiedenen Berufe 
zu begeistern und war während 
der gesamten Öffnungszeit von 
17.00 Uhr bis 20.00 Uhr gut 
besucht. Die meisten dort aus-
stellenden Unternehmen nutz-
ten die Gelegenheit, den ca. 
500 Schülern und deren Eltern 

sowie weiteren interessierten 
Besuchern das Unternehmen 
und die Tätigkeiten zu präsen-
tieren und auf diese Weise um 
Auszubildende zu werben. 

Dies war die erste Ausbil-
dungsbörse im Jahr 2012, an 
der die Kreishandwerkerschaft 
als Vertretung der Handwerks-
betriebe teilgenommen hat. 
Weitere Ausbildungsbörsen 
und Messen sind in unserer Re-
gion für dieses Jahr geplant und 
werden zu Informations- und 
Werbezwecken durch die Kreis-
handwerkerschaft wahrgenom-
men. Von den Veranstaltern 
wird es jedoch auch begrüßt, 
wenn sich Handwerksbetrie-
be direkt beteiligen wollen, um 
ihre Tätigkeiten und ihr Un-
ternehmen vorzustellen. Auch 
werden regelmäßig Handwer-
ker gesucht, die einen kurzen 
Vortrag zu ihrem Betrieb und 
ihrem Werdegang sowie dem 
täglichen Arbeitsablauf halten 
wollen. Die Ausbildungsmessen 
sind für die Betriebe eine gute 
Möglichkeit junge Menschen 
für den Handwerksberuf zu be-
geistern und so neue Auszubil-

Ausbildungsbörse der
Gesamtschule Paffrath
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Ihre PPaarttnnneerrrr ffffüüüürrIhre PPaarttnnnneerr ffffüüüürrr
Sanitär – Heeiizzuunnnngggg –– KliimaSanitär – Heeiizzuunnngggg –– Kliima

Projekttage an Schulen
in unserer Region

Zur Nachwuchswerbung 
und für die Präsentati-
on des Handwerks als 

möglichen zukünftigen Arbeit-
geber war die Kreishandwer-
kerschaft wieder unterwegs. 
Am 5.12.2011 besuchten wir 
die Gesamtschule Kürten und 
stellten dort für die Schülerin-
nen und Schüler des 10. Jahr-
gangs die Handwerksberufe 
vor. Des Weiteren wurde am 
12.12.2011 das Gymnasium 
in Wiehl besucht und dort vor 
Schülerinnen und Schülern der 
9. Klasse in Zusammenarbeit 
mit der Initiative Ausbildung 
in Oberberg (AiO) verschiede-
ne Berufe aus dem Handwerk 
vorgestellt.

Den Schülerinnen und 
Schülern wurde zum einen der 
bekannte Film über das Hand-
werk aus der Werbung vorge-
spielt und darüber hinaus ein 
Vortrag über die Vorausset-
zungen und Möglichkeiten für 
eine handwerkliche Berufsaus-

bildung gehalten. Im Anschluss 
daran hatten die Schülerinnen 
und Schüler die Gelegenheit, 
Fragen zu stellen und sich über 
ihre Möglichkeiten und Zu-
kunftsaussichten im Handwerk 
zu informieren. 

Bei diesen Veranstaltungen 
konnten viele Vorurteile und 
falsche Vorstellungen von einer 
Ausbildung im Handwerk be-
seitigt werden und bei dem ei-
nen oder anderen Schüler das 
Interesse an einer handwerkli-
chen Ausbildung geweckt wer-
den. Den Schülerinnen und 
Schülern wurde nachdrücklich 
geraten, dass sie sich, bevor sie 
sich für eine Ausbildung be-
werben, erst einmal ein Prak-
tikum bei einem Handwerks-
betrieb ihrer Wahl absolvieren 
sollten. Denn nur so haben der 
Betrieb und der Auszubilden-
de die Chance festzustellen, ob 
tatsächlich eine Ausbildung im 
Handwerk Sinn macht und von 
Erfolg gekrönt sein könnte. �

dende zu fi nden, aber natürlich 
auch, um ihren Betrieb in der 
Region bekannter zu machen. 
Eine solche Ausbildungsmes-
se kann daher sowohl für die 
Ausbildungsplatzsuchenden, 
aber auch für die Betriebe einen 
„Gewinn“ darstellen. Betriebe, 
die an solchen Ausbildungsmes-
sen oder an einer Vortragstätig-

keit Interesse haben, können 
sich gerne an Herrn Assessor 
Ruhl (02202 / 9359-32; ruhl@
handwerk-direkt.de) wenden. 
Dort können Sie Informationen 
über die uns bekannten Ausbil-
dungsmessen in der Region und 
weitere Informationen zu den 
dortigen Beteiligungsmöglich-
keiten erhalten. �
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Mutterschutz im Arbeitsverhältnis

Während der Schwangerschaft 
und einige Zeit nach der 
Entbindung bedürfen Frau-

en, die in einem Arbeitsverhältnis stehen, 
eines besonderen Schutzes. Der Schutz 
für Leben und Gesundheit von Mutter 
und Kind wird im Arbeitsrecht maßgeblich 
durch das Mutterschutzgesetz gewährleistet.

I. Geltungsbereich
des Mutterschutzgesetzes

Das Mutterschutzgesetz (MuSchG) gilt 
für alle Frauen, die in einem Beschäfti-
gungsverhältnis stehen; dazu zählen auch 
geringfügig Beschäftigte, Aushilfen, Aus-
zubildende, Umschülerinnen und Prakti-
kantinnen.

II. Mitteilungspflicht
der Arbeitnehmerin

Werdende Mütter sollen ihrem Arbeitge-
ber ihre Schwangerschaft und den mut-
maßlichen Tag der Entbindung mitteilen, 
sobald ihnen die Schwangerschaft bekannt 
ist. Auf Verlangen soll die werdende Mut-
ter dem Arbeitgeber ein entsprechendes 
ärztliches Zeugnis vorlegen – auf Kosten 
des Arbeitgebers, soweit der Schwangeren 
dafür Kosten entstanden sind. Gesetzlich 
krankenversicherte Frauen haben einen 
Anspruch auf Leistungen zur Feststellung 
der Schwangerschaft gegen die Kranken-
kassen, d.h. auf Übernahme der Kosten 
für die Untersuchung und eine entspre-
chende Bescheinigung.

III. Anzeigepflicht des Arbeitgebers 
bei Kenntnis der Schwangerschaft

Sobald die werdende Mutter dem Arbeit-
geber ihre Schwangerschaft angezeigt hat, 
muss der Arbeitgeber die Aufsichtsbehör-
de (Bezirksregierung) unverzüglich be-
nachrichtigen. Das Unterlassen der Anzei-
gepfl icht durch den Arbeitgeber kann als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
(bis zu 2.500 Euro) geahndet werden.

IV.  Gestaltung des Arbeitsplatzes
Wer eine werdende oder stillende Mut-
ter beschäftigt, hat bei der Einrichtung 

und Unterhaltung des Arbeitsplatzes (ein-
schließlich der Maschinen, Werkzeuge 
und Geräte) und bei der Regelung der 
Beschäftigung die erforderlichen Vorkeh-
rungen und Maßnahmen zum Schutz von 
Leben und Gesundheit der werdenden 
oder stillenden Mutter zu treffen. Mut-
terschutzrechtliche Regelungen enthalten 
u.a. das Mutterschutzgesetz, die Arbeits-
stättenverordnung (ArbStättV) und die 
Verordnung zum Schutz der Mütter am 
Arbeitsplatz.

V. Beschäftigungsverbote
1. Beschäftigungsverbote außerhalb 

der Schutzfristen
a) Generelle Beschäftigungsverbote
Werdende Mütter dürfen von Beginn der 
Schwangerschaft an nicht mit schweren 
körperlichen Arbeiten (z.B. regelmäßiges 
Tragen von Gegenständen mit einem Ge-
wicht über 5 kg oder gelegentliches Tra-
gen von Gegen ständen mit einem Ge-
wicht über 10 kg) und nicht mit solchen 
Arbeiten beschäftigt werden, bei denen sie 
schädlichen Einwirkungen von gesund-
heitsgefährdenden Stoffen oder Strahlen, 
Staub, Gasen oder Dämpfen, Hitze, Käl-
te oder Nässe, Erschütterungen oder Lärm 
ausgesetzt sind. 

Zudem dürfen Schwangere und stillen-
de Mütter nicht mit Mehrarbeit, nicht in 
der Nacht zwischen 20.00 Uhr und 6.00 
Uhr und nicht an Sonn- und Feiertagen 
beschäftigt werden.

b) Individuelle Beschäftigungsverbote
Werdende Mütter dürfen nicht beschäftigt 
werden, soweit nach ärztlichem Zeugnis 
Leben oder Gesundheit von Mutter oder 
Kind bei Fortdauer der Beschäftigung 
gefährdet ist. In dem ärztlichen Zeugnis 
muss das Beschäftigungsverbot genau be-
zeichnet sein und der Grund für das Be-
schäftigungsverbot angegeben werden.

2. Beschäftigungsverbote während der 
Schutzfristen

a) Schutzfrist vor der Entbindung

Werdende Mütter dürfen in den letzten 6 
Wochen vor der Entbindung grundsätz-
lich nicht beschäftigt werden, es sei denn, 
sie erklären sich hierzu ausdrücklich be-
reit. Der Arbeitgeber sollte sich eine sol-
che – jederzeit widerrufbare – Erklärung 
schriftlich geben lassen.

b) Schutzfrist nach der Entbindung
Nach der Entbindung dürfen Mütter bis 
zum Ablauf von 8 Wochen nicht beschäf-
tigt werden, und zwar auch dann nicht, 
wenn sie dies ausdrücklich wünschen. Bei 
Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert 
sich diese Schutzfrist auf 12 Wochen.
 
VI. Leistungen des Arbeitgebers /

der Krankenkasse
1. Mutterschutzlohn
Besteht ein individuelles oder generelles 
Beschäftigungsverbot und muss die wer-
dende Mutter deshalb ganz/teilweise mit 
der Arbeit aussetzen bzw. die Art der Be-
schäftigung wechseln und dadurch eine 
Verdienstminderung hinnehmen, ist ihr 
vom Arbeitgeber Mutterschutzlohn (§ 11 
MuSchG) zu zahlen. Die Höhe des Mut-
terschutzlohns bemisst sich nach dem 
Entgelt, welches die Arbeitnehmerin wäh-
rend der letzten 13 Wochen oder (nach 
Wahl des Arbeitgebers) der letzten 3 Mo-
nate vor Beginn des ersten Schwanger-
schaftsmonats durchschnittlich erhalten 
hat. Bei der Berechnung zu berücksich-
tigen sind u.a. übertarifl iche Zulagen 
und Zuschläge, Überstunden- sowie Be-
reitschaftsdienstvergütungen. Sachbezü-
ge (z.B. Dienstfahrzeug, Wohnung usw.) 
und vermögenswirksame Leistungen sind 
grundsätzlich weiterzugewähren.

2. Entgeltfortzahlung
im Krankheitsfall

Von der Zahlung des Mutterschutzlohns 
ist die Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfä-
higkeit (§ 3 Entgeltfortzahlungsgesetz) zu 
unterscheiden. Während der Arbeitgeber 
bei Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit nur 
für die Dauer von 6 Wochen Entgeltfort-
zahlung leisten muss, besteht die Pfl icht 
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zur Zahlung des Mutterschutzlohns un-
ter Umständen für die gesamte Dauer der 
Schwangerschaft. Mutterschutzlohn wird 
nur geschuldet, wenn allein das ärztliche 
Beschäftigungsverbot für die Nichtleis-
tung der Arbeit ursächlich ist.

3. Mutterschaftsgeld 
Während der Schutzfristen vor (6 Wo-
chen) und nach (in der Regel 8 Wochen) 
der Entbindung (insgesamt in jedem Fall 
14 Wochen, bei Früh- und Mehrlingsge-
burten 18 Wochen) erhält die Arbeitneh-
merin statt ihres Arbeitseinkommens in 
der Regel Mutterschaftsgeld und ggf. ei-
nen Arbeitgeberzuschuss.

Das Mutterschaftsgeld (§ 13 MuSchG) 
von kalendertäglich höchstens 13 Euro 
zahlt die Krankenkasse, bzw. bei Frauen, 
die nicht in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung sind, das Bundesversicherungs-
amt (Berlin).

4. Arbeitgeberzuschuss
zum Mutterschaftsgeld

Hat die Arbeitnehmerin zuvor mehr als 
13 Euro netto pro Kalendertag verdient, 
muss der Arbeitgeber ihr während der 
Zahlung des Mutterschaftsgeldes den Un-
terschiedsbetrag zu ihrem durchschnitt-
lichen Nettoarbeitsentgelt hinzuzahlen. 
Dieser Arbeitgeberzuschuss zum Mut-
terschaftsgeld (§ 14 MuSchG) wird nach 
dem Nettoverdienst der letzten drei abge-
rechneten Kalendermonate (bei monat-
licher Abrechnung) oder der letzten 13 
Wochen (bei wöchentlicher Abrechnung) 
berechnet.

Der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
wird vom Arbeitgeber berechnet und aus-
gezahlt.

5. Ausgleichsverfahren
Aufgrund des Gesetzes über den Ausgleich 
der Arbeitgeberaufwendungen für Entgelt-
fortzahlung (Aufwendungsausgleichsgesetz 
– AAG) sind alle Arbeitgeber (unabhängig 
von der Zahl ihrer Beschäftigten) am Um-
lageverfahren zum Mutterschutzlohn und 
Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschafts-
geld (auch U2-Verfahren genannt) betei-

ligt. Die Krankenkassen erstatten den Ar-
beitgebern in vollem Umfang:
» die Arbeitgeberzuschüsse zum Mutter-

schaftsgeld
» den Mutterschutzlohn bei allgemeinen 

und individuellen Beschäftigungsver-
boten sowie

» die Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur 
gesetzlichen Kranken-, Renten-, Pfl e-
ge- und Arbeitslosenversicherung sowie 
die Arbeitgeberbeitragsanteile zu einer 
berufsständischen Versorgungseinrich-
tung bei der Befreiung von der gesetz-
lichen Rentenversicherungspfl icht bzw. 
Beitragszuschüsse zur Kranken- und 
Pfl egeversicherung bei freiwilligen Mit-
gliedern der gesetzlichen Krankenkas-
sen und Privatversicherten.

Der Arbeitgeber muss die Aufwendun-
gen zunächst selber tragen und kann dann 
deren Erstattung beantragen.

VIII. Fortsetzung des Arbeitsverhält-
nisses nach Ablauf der Schutzfrist 
nach der Entbindung

Nach Ablauf der Schutzfrist muss das Ar-
beitsverhältnis von beiden Vertragsparteien 
zu den ursprünglichen Bedingungen auf 
dem gleichen oder einem vergleichbaren 
vertragsgemäßen Arbeitsplatz fortgesetzt 
werden, es sei denn, dass ein wahrgenom-
mener Anspruch auf eine Teilzeittätigkeit 
nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz 
(TzBfG) oder dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG) besteht.

VIII. Beendigung des
Arbeitsverhältnisses

Grundsätzlich kann ein Arbeitsverhältnis 
durch Aufhebungsvertrag oder Kündi-
gung beendet werden. Bei einem befris-
teten Arbeitsvertrag endet das Beschäf-
tigungsverhältnis automatisch. Ist die 
Arbeitnehmerin schwanger, ergeben sich 
im Hinblick auf eine geplante Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses jedoch Besonder-
heiten.

Eine während der Schwangerschaft 
und während des Zeitraums von vier Mo-
naten nach der Entbindung ausgesproche-
ne Kündigung durch den Arbeitgeber ist 

unabhängig von der Betriebsgröße grund-
sätzlich unwirksam, auch wenn die Kün-
digungsfrist erst nach diesem Zeitraum 
abläuft. Von dem Kündigungsverbot um-
fasst sind alle Arten von Kündigungen: 
fristlose und fristgerechte Kündigung, Än-
derungskündigung, Kündigung im Rah-
men einer Massenentlassung, Kündigung 
wegen Betriebsstilllegung oder Insolvenz. 
Dieser Sonderkündigungsschutz ist un-
verzichtbar und kann nicht vertraglich 
eingeschränkt werden. Soweit sich an den 
Mutterschutz die Elternzeit der Arbeit-
nehmerin anschließt, kann auch in dieser 
Zeit nicht gekündigt werden.

Voraussetzung für das Wirksamwerden 
des Kündigungsverbots ist, dass dem Ar-
beitgeber im Zeitpunkt der Kündigung 
die Schwangerschaft oder die Entbindung 
bekannt war oder ihm innerhalb von 2 
Wochen nach Zugang der Kündigung von 
der Arbeitnehmerin mitgeteilt wird. Nur 
wenn die Arbeitnehmerin unverschuldet 
nicht innerhalb der 2 Wochen-Frist die 
Mitteilung gegenüber dem Arbeitgeber 
vorgenommen hat, diese aber unverzüg-
lich nachholt, bleibt der besondere Kün-
digungsschutz der Schwangeren auch 
nach Fristablauf bestehen.

In besonderen Fällen (z.B. bei schwer-
wiegenden Verstößen gegen den Arbeits-
vertrag oder bei insolvenzbedingter Be-
triebsstilllegung) kann der Arbeitgeber 
ausnahmsweise nach vorheriger Zustim-
mung der zuständigen Behörde (Bezirks-
regierung) auch während der Schwanger-
schaft und während des Zeitraums von vier 
Monaten nach der Entbindung kündigen, 
wenn die Kündigung zweifelsfrei nicht 
mit der Schwangerschaft zusammenhängt 
und dem Arbeitgeber eine Aufrechterhal-
tung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar 
ist. Bei betriebsbedingten Gründen kann 
nur dann eine Ausnahme von dem Kündi-
gungsverbot erteilt werden, wenn keinerlei 
Weiterbeschäftigungsmöglichkeit besteht. 
Kündigt der Arbeitgeber, so muss die Kün-
digung schriftlich und unter Angabe des 
zulässigen Kündigungsgrundes erfolgen.

weiter nächste Seite »»»
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Dachdecker-Innung:
Erster Fachtechnik-Tag 2012

Am 24.1.2012 begrüßte der Ober-
meister der Dachdecker-Innung 
Bergisches Land, Herr Harald 

Laudenberg, insgesamt gut 65 interes-
sierte Kolleginnen und Kollegen zum ers-
ten Fachtechnik-Tag in diesem Jahr. Da-
bei fand diese Veranstaltung erstmalig 
im Schulungsraum des Bergischen Ener-
giekompetenzzentrums auf der Deponie 
Leppe in Lindlar-Remshagen statt. Der 
Inhalt der Veranstaltung war breit gefä-

chert – von technischen Vorträgen bis ju-
ristischen Fallbesprechungen. 

Im Einzelnen ging es um Photovolta-
ik für den Dachdeckerbetrieb, um Flach-
dachtechniken mit dem Hintergrund der 
Windsogsicherung und moderne Flach-
dachfenster für die energetische Sanierung 
und für Flachdachneubauten. Zudem wur-
den juristische Fallstricke der täglichen Pra-
xis im Dachdeckerhandwerk diskutiert. 

Nach dem der fachliche Teil beendet 
war, fand im direkten Anschluss die In-
nungsversammlung der Dachdecker-In-
nung Bergisches Land statt. 

Die Veranstaltung fand sehr großen 
Anklang und die Teilnehmer erhielten 
ein Teilnahmezertifi kat. Die Dachdecker-
Innung Bergisches Land freut sich schon 
jetzt auf die nächste Veranstaltung dieser 
Art. �

Soweit der Arbeitgeber bei der zustän-
digen Behörde einen entsprechenden An-
trag (formlos möglich) auf Zustimmung 
zur Kündigung stellt und diese seinen An-
trag ablehnt, kann der Arbeitgeber gegen 
die Entscheidung der Behörde auf dem 
Verwaltungsrechtsweg klagen.

IX.  Aushangs- und Auskunftspflicht 
des Arbeitgebers

In Betrieben, in denen regelmäßig mehr als 
drei Frauen beschäftigt werden, ist ein Ab-
druck des Mutterschutzgesetzes zur Einsicht 
an geeigneter Stelle (Pausen- oder Aufent-
haltsräume, Schwarzes Brett, Büro des Be-
triebsrats usw.) auszulegen oder auszuhängen.

X. Straf- und Bußgeldvorschriften
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrif-
ten des Mutterschutzgesetzes können mit 
Geldbußen (bis zu 15.000 Euro), bei Ge-
sundheitsgefährdung der Arbeitnehmerin 
auch mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahn-
det werden. �
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Bäckerinnung

Weihnachtsfeier der Altmeister
Festlich geschmückt waren die Ti-

sche im Sitzungssaal im Staffelge-
schoss des Gebäudes der Kreishand-

werkerschaft, Kerzen und entsprechende 
musikalische Untermalung verbreiteten 
vorweihnachtlichte Stimmung – und fest-
lich gestimmt waren auch die Teilnehmer 
an der Weihnachtsfeier der Altmeister der 
Bäckerinnung. Ehrenobermeister Bernd 
Kreffter und Obermeister Ulrich Lob 
freuten sich darüber, dass zu dieser Weih-
nachtsfeier so viele Altmeister mit ihren 
Gattinnen erschienen waren. Erinnerun-
gen wurden ausgetauscht und Anekdoten 
erzählt, es wurde gefachsimpelt – und das 
alles natürlich bei Kaffee und Kostproben 
des Könnens der Bäckermeister.

Fazit aller Beteiligten: Eine gemütliche 
und gelungene Weihnachtsfeier! �
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» Waldemar Lenort 27.11.2011
Lindlar, Bäckerinnung

» Wilhelm Scharrenbroich 28.9.2011 
Lohmar, Fleischerinnung

» Hermann Schwarzer 8.12.2011 
Bergisch Gladbach, Tischlerinnung

» Hans-Josef Klemm 3.2.2012
Leverkusen, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Helmut Wirths 13.2.2012 
Morsbach, Tischlerinnung

» Ewald Zielenbach 14.2.2012 
Morsbach, Kraftfahrzeuginnung

» Bernhard Kocher 15.2.2012
Wiehl, Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik

» Hans Nowack (posthum) 6.3.2012
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

» Hans Ernst Vassillière 6.3.2012 
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

Betriebsjubiläen
50 Jahre
» Bruno Meier GmbH 16.3.2012

Gummersbach, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

25 Jahre
» Stefan Clemen 24.11.2011

Leichlingen, Innung für Informationstechnik

» Dagmar Reich-Bresser 4.2.2012
Leverkusen, Friseurinnung

» Elffering & Schuttkowski 19.2.2012
Radevormwald, Dachdeckerinnung

» Hans-Gert Höffken 23.2.2012
Gummersbach, Innung für
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

Runde Geburtstage
» Rainer Kühr 6.2.2012 85 Jahre

Ehrenkreishandwerksmeister der Friseurinnung

» Hermann Josef Bongen 28.2.2012 65 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeuginnung

  
» Bernd Stuhlmüller 6.3.2012 50 Jahre

Ehrenobermeister der Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke

» Uwe Scheel 9.3.2012 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Maler- und Lackiererinnung

     
» Hubertus Niedenhoff 11.3.2012 50 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Metalltechnik
  
» Kurt Eulenhöfer 17.3.2012 75 Jahre

Ehrenkreishandwerksmeister und
Ehrenobermeister der Dachdeckerinnung

Arbeitnehmerjubiläen
25 Jahre
» Georg Schweinoch 5.1.2012 

RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Leverkusen, Elektroinnung

Goldene Meisterbriefe
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Neue Innungsmitglieder
» Ralf Burgmer

Overath, Innung für Metalltechnik
» Nicole Feldhagen

Radevormwald, Friseurinnung
» Dieter Keimes

Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung
» Norbert Krämer

Leverkusen, Maler- und Lackiererinnung
» Frank Paffrath

Leverkusen, Bäckerinnung
» Jürgen Ruhl

Bergisch Gladbach, Kraftfahrzeuginnung
» Werner Koch

Leverkusen, Baugewerksinnung
» Elektrotechnik Wolf GmbH

Wermelskirchen, Elektroinnung
» Zimmermann Dachtechnik GmbH

Leverkusen, Dachdeckerinnung
» Wilfried Engels

Wermelskirchen, Elektroinnung
» Carsten Becher

Wermelskirchen, Maler- und Lackiererinnung
» Gajur Ibraimi

Burscheid, Kraftfahrzeuginnung
» Rolf-Werner Klatt

Engelskirchen, Baugewerksinnung
» Christof Fischer

Nümrecht, Dachdeckerinnung
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Goldener Meisterbrief
für Waldemar Lenort

Goldener Meisterbrief
für Karl-Heinz Tenner

Am 27.11.1961 legte Waldemar 
Lenort, geb. 25.06.1935, wohn-
haft in Lindlar, die Meisterprü-

fung im Bäckerhandwerk-Handwerk vor 
dem Meisterprüfungsausschuss bei der 
Handwerkskammer zu Köln ab.

Daher wurde Herrn Lenort durch 
Herrn Ulrich Lob, Obermeister der Bä-
ckerinnung Bergisches Land, Herrn Bernd 
Kreffter, Ehrenkreishandwerksmeister und 
Ehrenobermeister der Bäckerinnung, und 
Herrn Geschäftsführer Karl Breidohr der 
„Goldene Meisterbrief“ überreicht.

Herr Lenort absolvierte von April 1950 
bis März 1953 seine Lehre und legte am 
31.03.1953 seine Gesellenprüfung ab. 
Von 1966 bis 2003 wurde der Betrieb von 

Am 1.3.1961 legte Herr Karl-
Heinz Tenner, geb. 25.5.1935, 
wohnhaft in Leverkusen, die 

Meisterprüfung im Gas- und Wasserins-
tallations-Handwerk vor dem Meisterprü-
fungsausschuss bei der Handwerkskam-
mer zu Köln ab.

Daher wurde Herrn Tenner im Rah-
men der Innungsversammlung der In-
nung für Sanitär- und Heizungstechnik 
Bergisches Land durch Herrn Thomas 
Braun, Obermeister der Innung, und 
Herrn stellv. Hauptgeschäftsführer Mar-
cus Otto nachträglich der „Goldene Meis-
terbrief“ überreicht.

Herr Tenner absolvierte von 1950 bis 
1953 seine Lehre und legte am 24. März 
1953 seine Gesellenprüfung ab. In der 

Herrn Lenort geführt hat in dieser Zeit 8 
Auszubildende ausgebildet.

Der Betrieb wird vom Sohn Thomas 

Zeit seiner Selbständigkeit von 1972 bis 
2007 bildete Herr Tenner erfolgreich 15 
Lehrlinge aus. Ferner war Herr Tenner 
von 1983 bis 1986 Mitglied im Vorstand 

fortgeführt und ist bis heute weiterhin 
Mitglied der Bäckerinnung Bergisches 
Land.  �

der Innung für Sanitär- und Heizungs-
technik. 

Wir gratulieren beiden recht herzlich.  �
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Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort fi nden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

34
FORUM 1/2012

Editorial Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine

6.2.12, 9.00 – 15.30 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes – Knigge für Handwerker

6.2.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Elektroinnung

7.2.12, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung

8.2.12, 9.00 – 15.30 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes – Knigge für Azubis

9.2.12, 9.00 – 15.30 Uhr
Seminar: Microsoft EXCEL 2010 Grundkurs
Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft,
Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach

9.2.12, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Kraftfahrzeuginnung

10.2.12, 9.00 – 15.30 Uhr
Seminar: Microsoft EXCEL 2010 Grundkurs
Berufsbildungszentrum der Kreishandwerkerschaft,
Bensberger Str. 123, 51469 Bergisch Gladbach 

14.2.12, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Baurecht – Die Bedeutung
des Schriftverkehrs im Baugewerbe  

8.3.12, 9.00 – 15.30 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes – Knigge für Azubis

14.3.12, 9.00 – 15.30 Uhr
Seminar: Botschafter des Betriebes – Knigge für Handwerker

15.3.12, 9.00 – 16.30 Uhr
Seminar: Baurecht – Die Bedeutung
des Schriftverkehrs im Baugewerbe
Bergisches Energiekompetenzzentrum (Entsorgungszentrum 
Leppe), Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen

23.3.12, 9.00 – 17.00 Uhr
Seminar: Verkaufen – „Mehr Gewinn im Handwerk“

Seminar: Botschafter des Betriebes  Knigge für Azubis

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachricht

Termine Erste Hilfe 2012
 27./28.2.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
 29.2./1.3.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
 5.3.12, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Auffrischungskurs
 9.3.12, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Auffrischungskurs
 22./23.03.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach
 5.4.12, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Auffrischungskurs
IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach
 18./19.4.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
 20.4.12, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Auffrischungskurs
 2./3.8.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach
 4./5.10.2012, 8.30 – 16.30 Erste-Hilfe Grundkurs
IKK classic, Wilhelm-Breckow-Allee 6, 51643 Gummersbach
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www.ksk-koeln.de
www.sparkasse-lev.de

Autos, Maschinen und Computer zu leasen, ist heute ganz normal. Wenn Ihr Leasingwunsch etwas ungewöhnlicher ausfällt: Wir lassen Ihre 
Investitionsideen lebendig werden. Lernen Sie unser Angebot in einem persönlichen Gespräch mit unseren Leasing-Fachberatern kennen. 
Weitere Informationen und Leasingangebote erhalten Sie in Ihrer Geschäftsstelle oder im Internet unter www.ksk-koeln.de bzw. unter 
www.sparkasse-lev.de. Wir beraten Sie gerne. Wenn’s um Geld geht – Kreissparkasse Köln, Sparkasse Leverkusen.

Wenn es das gäbe,
könnten Sie es bei uns leasen.

S- Sparkasse
Leverkusen
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